


Bebauungsplan 106 
für den Bereich "Schloss Schönbühl° 

Allgemeines 

1.1 Anlaß der Planaufstellung 

Die Nostitz·sche Stiftung bemühte sich seit einigen Jahren 

um die Errichtung einer Schulungs- und geriatrischen Wohn­

einrichtung im Schloss bzw. im nördlichen Anschluss daran. 

In einem Schreiben vom 25.09.1996 an die Stadt Lindau 

stellt die Stiftung den Antrag zur Aufstellung eines Bebau­

ungsplanes für das Gebiet Schönbühl. In der Stadtratsitzung 

vom 19.11 .1996 wird die Einleitung der Flächennutzungs­

plan-Änderung und die Aufstellung eines Bebauungsplanes 

beschlossen. Das Sondergebiet wird als Schulungs- und 

geriatrische Wohneinrichtung ausgewiesen. Dieser Aspekt 

steht im öffentlichen Interesse, da heute schon ein 

Nachfrageüberhang an Altenwohnungen und ein großer Be­

darf auch an geriatrischen Schulungsmöglichkeiten besteht. 

1.2 Geltungsbereich 

Straße, Flurstück 899, 899/2, 900, 901, Teilfläche 903, 903/4 

1.3 Vorhandene Situation 

Der Schönbühl liegt auf einer bastionsartigen Anhöhe im 

Norden der Stadt Lindau. Er ist verkehrstechnisch über die 

Kemptener Straße und die neue B 308 erschlossen. Alle Ver­

sorgungsleitungen sind vorhanden. Typisch für den Schön­

bühl ist neben der ausgeformten Topographie, die hervorge­

hobene Lage des Schlosses. Das heutige Schloss wurde 

1830 errichtet und diente als Wohngebäude. Zum gleichen 

Zeitpunkt entstanden zwei Ökonomiegebäude, die sich paral­

lel nach Norden erstrecken . Zusammen mit dem Nebenge­

bäuden bildet es ein Ensemble, dem früher noch mehrere 

kleinere Häuser zugeordnet waren. Das seit mehreren Jah­

ren ungenutzte Schloss steht vor dem Verfall. Von Seiten 

des Denkmalschutzes ist das Gebäude durchaus schützens­

wert und soll im öffentlichen Interesse erhalten werden. In 

der Stellungnahme des Bayrischen Landesamtes für Denk­

malpflege vom Juli 1995, begrüßt das Amt die Planung N ••• 

das Villengebäude wieder einer angemessenen Nutzung zu­

zuführen grundsätzlich·. Das Landesamt für Denkmalpflege 

stellt klar, daß die Gebäudesubstanz nicht zur Disposition 
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gestellt werden darf. Gegen die Errichtung von zusätzlichen 
Unterbringungsmöglichkeiten besteht keine Bedenken. Ein 
zeitgemäßes Nutzungskonzept soll nun den Erhalt des 
Schlosses sichern. 

1.4 Entwicklung aus dem FNP 

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet Schönbühl als 
künftige Sonderbaufläche für Schulungseinrichtungen darge­
stellt. Die Nutzung der Sonderbauflächen wird in einem pa­
rallelen Änderungsverfahren des FNP um geriatrische Ein­
richtungen ervveitert. 

2. Bebauung 

2.1 Städtebauliches Konzept und Architektur 

Die gesamte Anlage richtet sich an der natürlichen Vorgabe 
des Geländes aus. Der Tobel wird von einer Bebauung frei­
gehalten. Die vorhandene Erschliessung wird in der Neupla­
nung einbezogen. Dabei werden die vorhandenen Bäume, 
die zugleich raumbildend wirken, integriert. Die Einbindung 
des Schlosses in die neue Planung und die Fortführung der 
Ensembleidee ist ein wesentlicher Entwurfsansatz. Das vor­
handene alte Wirtschaftsgebäude wird abgerissen, da es we­
der aus funktionaler, noch denkmalschützerischer und wirt­
schaftlicher Sicht erhaltenswert ist. Der neue Hauptbaukör­
per ist deutlich vom Schloss abgerückt und bildet mit diesem 
einen neuen attraktiven Schlossplatz. Die U-förmige Gliede­
rung des Hauptkörpers bildet einen weiteren Platz bzw. 
Innenhof, der sich nach Süd-Westen öffnet. Zur Stadt Lindau 
treten nur die Gebäudeköpfe in Erscheinung. Altenwohnun­
gen, bestehend aus 1, 2, und 3 Zi.-Whg, umgeben den 
"stillen" begrünten Hof. Nebeneinrichtungen wie Vervvaltung, 
Pflegemöglichkeiten, med. Versorgung orientieren sich in 
dem zweizügigen Baukörper nach Nord-Osten. In der freien 
Form als signifikate Eingangssituation befinden sich Alten­
pflege und Tagespflege. Den Übergang zum Neubau bildet 
ein Nebenbaukörper mit Bibliothek und Speisesaal. Das 
Schloss beinhaltet die Bildungseinrichtung sowie deren Ver­
sorgung. Aufgrund der vorgesehenen Nutzung des Schloss­
gebäudes Schönbühl war die Verlagerung des Treppenhau­
ses innerhalb des Gebäudes geplant. Dies ist aus Gründen 
des Denkmalschutzes nicht möglich. Deshalb wurde im Ein­
vernehmen mit Landesamt für Denkmalpflege und dem 
Stadtbauamt ein Konzept entwickelt, das einen transparen-
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ten erdgeschossigen Vorbau im Nordosten vorsieht. Der zen­
trale Schulungs- und Vortragsraum für ca. 100 Personen 
wird im Untergeschoss an den Altbau angebaut. Die Ober­
kante der Mauer, die im Südwesten dem Schloss vorgelager­
te vorhandene Terrasse abschließt, soll künftig die Oberkan­
te der zu begrünenden Dachdecke des Vortragssaales wer­
den. Damit ist gewährleistet, daß das gewohnte Erschei­
nungsbild des Schlosses weder im Süden noch im Westen 
verändert wird. Es entsteht ein fließende Überleitung von Alt 
und Neu. Dabei ordnet sich der 3-geschossige Neubau in 
seiner Höhenentwicklung dem Schloss unter. Die Traufhö­
hen vom Schloss werden nicht überschritten. Das Esemble 
nimmt die geschichtlichen Strukturen, wie Dachform und Ma­
terial am Schönbühl auf. Die Dächer der Massivbauten wer­
den mit Ziegel oder Schindel aus Naturtönen gedeckt. Nur 
die untergeordneten Gebäudeteile dürfen mit Flachdächern 
versehen werden. Der gewohnte Anblick auf das Schloss 
bleibt bestehen. Auch hinsichtlich der Materialwahl ist auf die 
traditionelle Bauweise Rücksicht genommen worden. Die 
Fassade ist teilweise verputzt, teilweise mit Holzverschalung 
verkleidet und wird somit der spezifischen Situation gerecht. 
Der Bebauungsplan entspricht in den Ausdehnungen und 
Höhenlage dem Stadtratsbeschluß vom 19.11.1997. 

2.2 Gliederung des Baugebietes 

Das Baugebiet wird als sonstiges Sondergebiet (SO) 
ausgewiesen. Die Zweckbestimmung ist eine Schulungs­
und geriatrische Wohneinrichtung. Es wird eine abweichende 
Bauweise festgelegt. Eine offene Bauweise ist für Gebäude 
über 50 m Länge zulässig. 

2.3 Maß der Bebauung 

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen 
festgesetzt. Die Baugrenzen dürfen mit Balkonen überschrit­
ten werden. Das bestehende Schloss, ein Baudenkmal, ist 
mit einer Baugrenze versehen worden. Eine konkrete Pla­
nung liegt den Festsetzungen der Baugrenzen und der Trauf­
höhen zu Grunde. Daher ist Bestimmung der GRZ und der 
GFZ nicht notwendig. 
Bezugspunkt ist die Traufhöhe des Baudenkmales (absolute 
Höhe). Die Traufen der Neubauten müssen deutlich tiefer lie­
gen. 
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3. Verkehr 

3.1 Erschließung 

Das Baugebiet wird über die Kemptener Straße und die ver­
legte Gemeindestraße erschlossen. Im Plangeltungsbereich 
wird die geriatrische Einrichtung über eine Privatstraße er­
schlossen, die zusätzlich nur noch von den Besuchern des 
Golfplatzes zur Anfahrt der Parkplätze genutzt wird. Die 
Strasse ist bereits vorhanden. Im Zuge der Neubebauung 
weitet oder verengt sich die Straße. Dadurch entstehen neue 
Möglichkeiten zur Platzgestaltung. Die Straße endet beim 
Schloss bzw. Schlossplatz. Die Andienung durch Versor­
gungsfahrzeuge wie Feuerwehr und Anliefe-rung des 
Schlosses und des Neubaus sind somit gesichert. 

3.2 Ruhender Verkehr 

Im Neubau ist eine Tiefgarage mit ca. 30 Stellplätzen vorge­
sehen. Im Bereich des Schlosses und des Haupteingangs 
werden Behindertenstellplätze bereitgestellt. Den Besuchern 
des Golfplatzes werden an der Erschließungsstraße Ersatz­
stellplätze zur Verfügung gestellt. Im Rahmen der Planung 
des Vorhabens wird geprüft und entschieden, ob und ggf. 
welche Schallschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit den 
Anlagen des ruhenden Verkehrs erforderlich sind ( z. 8. Ein­
hausung der Tiefgaragenzufahrt). 

4. Versorgung-Entsorgung 

Die notwendigen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 
sind in dem Gebiet bereits vorhanden. 

5. Naturraum (Grün- und Freiflächen) 

Wie im Kapitel 2.1 Städtebauliches Konzept und Architektur 
bereits erwähnt, richtet sich die gesamte Anlage an den na­
türlichen Vorgaben des Geländes aus. Der Tobel wird von 
der Bebauung freigehalten, somit wird auch die vorhandene 
Topographie nicht verletzt. Das vorhandene Grün wie Wie­
sen, Sträucher und Bäume sind mit Erhalt und Pflanzungsbin­
dung ausgewiesen worden. Neugepflanzte Bäume dürfen nur 
Arten der potientellen natürlichen Vegetation sein. Ihre Größe 
muß min. 20-25 cm Stammumfang betragen. Eingegangenes 
Gehölz muß durch die gleiche Art ersetzt werden, damit das 
natürliche Bild wiederhergestellt werden kann. Zur Mininie­
rung der Eingriffsfläche durch die neue Bebauung sind Flach­
dächer auf eingeschossigen Bauteilen extensiv zu begrünen. 
Mindestens 60 % der Flachdachflächen sind zu begrünen. 

Sla<II Lindau • Bebauungsplan SchOnbuN • Begnindung zum 31.03.1998 



Sämtliche befestigten Flächen sind aus wasserdurchlässi­
gem Belag herzustellen. Durch diese Maßnahme ist gewähr­
leistet, daß Regenwasser verrieseln kann. Weitere Aus­
gleichsmassnahmen sind Fassadenbegrünung an Wandflä­
chen ohne Fenster. Die Einbeziehung der Natur in die Pla­
nung ist ein wichtiger Bestandteil des Entwurfs. Die geforder­
te Begrünung soll die vorhandene Topographie berücksichti­
gen und die charaktergebende Gestaltung unterstützen, so 
daß für die Bewohner ein naturnaher erlebnisreicher Raum 
entstehen. Um die Umwelt zu schützen und den natürlichen 
Lebensraum zu erhalten, ist entlang des Tobels und des 
Bachs ein Biotop im Jahre 1986 ertaßt worden. Dieses Bio­
top liegt zur Hälfte im Geltungsbereich des Bebauungspla­
nes. 

6. Kosten und Finanzierung 

Das Gelände sowie das Schloss ist im Besitz der 
Nostitz'schen Stiftung. Die Stiftung übernimmt die Kosten für 
die Aufstellung eines Bebauungsplanes und die Erschlies­
sung. Zum Betrieb der Einrichtung wird eine Projektgesell­
schaft gegründet. Das Konzept ist auf den Begriff des "Be­
treuten Wohnens" aufgebaut. Das heißt, die Bewohner erhal­
ten neben der Wohnung eine festes Grundversorgungspaket, 
das von der Betriebsgesellschaft erbracht wird. Alle sonsti­
gen Leistungen (allgemeine Betreuung, Pflege, Essen, Ver­
anstaltungen) sind von den Bewohnern einzeln dem jeweili­
gen Leistungserbringer zu vergüten. Das BRK tritt hier als 
Hauptleistungspartner auf. Die Nutzung des Schlosses soll 
unter anderem durch das bfz und das BRK erfolgen. Soweit 
freie Kapazitäten vorhanden sind, steht das Schloss auch 
freien Veranstaltern zur Vertügung. 

7. Städtebauliche Daten 
Flächenart ha % 

Plangebiet= 
Bruttobauland 

max. befestigte Fläche 
Gebäude 

max. Flächen aus 
wasserdurchlässigem Belag 
Versorgungszufahrt 
Aussenanlagen 

Naturraum 

2,869 

0,3476 

0,3476 

0, 1510 
0,2477 

0,3987 
2,1227 

100,0 

12, 1 

12,1 

5,3 
8,6 

13,9 
74,0 
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8. Zusammenfassung 

Der Bebauungsplan bietet die Grundlage für die Entwicklung 
und Erhaltung des Schlosses Schönbühl. Durch gezielte Re­
gelungen können den ökologischen und ökomomischen For­
derungen Rechnung getragen werden. Das Nutzungskon­
zept hat als geriatrische Wohn-, Pflege und Schulungsein­
richtung langfristige Perspektiven. Die Eingriffe in die Natur 
und Landschaft können durch festgelegte Ausgleichsmass­
nahmen ausgeglichen werden. 

Der Schönbühl kann somit einer öffentlichen Nutzung zuge­
führt werden und erhält dadurch die wirtschaftliche solide Ba­
sis für den Erhalt des Baudenkmales. 

Waldkirch, den 

Architekturbüro 
Thomas Schindler 
Kastelbergstraße 19 
79183 Waldkirch 

Lindau, den -1. NOV. 1998 

Lindau, den 22. Okt. 1998 

(-i& 
Stadtbauamt Lindau 
Stadtplanung 
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